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NEUE ANWENDBARE SOZIALPARAMETER  
AB DEM 01.01.2015 

 
Index : 775,17 

 
SOZIALER MINDESTLOHN (SLM) 
248,07 € zum Index 100 
 

Arbeitnehmer % des SML SML Monatslohn 
brutto 

SML Stundenlohn 
Brutto 

18. 
Lebensjahr 
vollendet 

Unqualifiziert 100 % 1.922,96 € 11,1154 € 

Qualifiziert 120 % 2.307,56 € 13,3385 € 

17. Lebensjahr  
vollendet 

80 % 1.538,37 € 8,8923 € 

15. Lebensjahr 
vollendet 

75 % 1.442,22 € 8,3365 € 

 
SOZIALABGABEN 
 

Versicherungszweig Arbeitgeberanteil Arbeitnehmeran
teil 

Rentenversicherung 8,00 % 8,00 % 

Krankenversicherung
1
 

Geldleistungen 0,25 % 0,25 % 

Sachleistungen 2,80 % 2,80 % 

Total 3,05 % 3,05 % 

Mutualität des 
Arbeitgebers 

Klasse 1 (Abwesenheitsprozentsatz 

< 0,65 %) 
0,51 % - 

Klasse 2 (Abwesenheitsprozentsatz 

< 1,60 %) 
1,32 % - 

Klasse 3 (Abwesenheitsprozentsatz 

< 2,50 %) 
1,94 % - 

Klasse 4 (Abwesenheitsprozentsatz 

≥ 2,50 %) 
3,04 % - 

Unfallversicherung Einzelprozentsatz : 1,10 % - 

Arbeitsmedezin
 
für die Gesellschaften die bei der STI oder bei der 

STM gemeldet sind 
STI : 0,10 % / STM : 0,11 % - 

Pflegeversicherung
(2)

 - 1,40 % 

„Impôt d’équilibrage budgétaire“
(3)

 - 0,50% 
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(1) Die rein gelegentlichen Zulagen und Vergütungen als auch die Gratifikationen und geldwerte Vorteile unterliegen der 
Krankenversicherung zu 2,8% (Arbeitgeberanteil) und 2,8% (Arbeitnehmeranteil). 
 

(2) 1,40 % des Bruttolohn nach Abzug eines Freibetrags von ¼ des  SLM  für unqualifizierte Arbeitnehmer (480,74 €). Ein 
Arbeitnehmer der mindestens150 Stunden/Monat arbeitet hat Anspruch auf den gesamten Freibetrag. 
 

(3) Steuerpflichtiger Abzug des Bruttolohns, nach Abschlag eines Freibetrags des SLM für unqualifizierte Arbeitnehmer 
(1922,96 €).  
 

 
 
MINDEST- UND MAXIMALE BEITRAGSGRENZEN FUR LÖHNE UND GEHÄLTER 
 

Monatliche 
Mindestbeitragsgrenze 

1 x des SLM für unqualifizierte Arbeitnehmer 1.922,96 € 

Monatliche 
Beitragsbemessungsgrenze 

5 x des SLM für unqualifizierte Arbeitnehmer 9.614,82 € 

Jährliche 
Beitragsbemessungsgrenze für 
2015 für die verschiedene 
Versicherungszweige 
(ausgeschlossen ist die 
Pflegeversicherung) 

 

 

12 x monatliche Bemessungsgrenze 

 
 
VERGÜTUNG FÜR SCHÜLER UND STUDENTEN während den Schul-Semesterferien 
 

Alter des Schülers 

oder des 
Studenten 

% des SML Monatslohn brutto          Stundenlohn brutto 

18. Lebensjahr 
vollendet 

80 % von 1.922,96 € 1.538,37 € 8,8923 € 

17. Lebensjahr 
vollendet 

80 % von 1.538,37 € 1.230,70 € 7,1138 € 

15. Lebensjahr 
vollendet 

80 % von 1.442,22€ 1.153,78 € 6,6692 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IF Group übernimmt keinerlei Haftung für eventuell falsche oder unvollständige Angaben, die aus der Anwendung der hier 
angegebenen Informationen entstehen können. Dieses Dokument wurde zu rein informativen Zwecken veröffentlicht. 
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